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Bezug vorliegt, entscheidet der Betreuer der Promotion, der vor Aufnahme der Tätigkeit vom Sti-
pendiaten zu unterrichten ist. Die Dauer der Tätigkeiten darf insgesamt 43 Stunden im Monat nicht 
überschreiten. 

(3) Ein Stipendium kann nicht erhalten, wer für dasselbe Arbeitsvorhaben eine entsprechende Förde-
rung von öffentlichen oder privaten Stellen erhält oder erhalten hat. 

 

§ 5 Anrechnung von Einkommen 

(1) Auf das Stipendium wird das Jahreseinkommen des Stipendiaten angerechnet, soweit es 10.000,-
- Euro jährlich übersteigt. Maßgebend ist das Jahreseinkommen im Bewilligungszeitraum. Das 
monatliche Stipendium ist um den zwölften Teil des anrechenbaren Jahreseinkommens zu kür-
zen. Der sich aus der Berechnung ergebende Betrag ist auf volle 5 Euro aufzurunden; bleibt der 
ermittelte Stipendienbetrag unter 200 Euro, so entfällt eine Stipendiengewährung. 

(2) Als Jahreseinkommen im Sinne des Absatz 1 gilt die Summe der positiven Einkünfte im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes, vermindert um die festgesetzte Einkommens-
teuer, die Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag und um die steuerlich anerkannten Vorsorge-
aufwendungen für das maßgebliche Kalenderjahr. Als Einkommen gelten ferner Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosenhilfe nach dem SGB III. 

 

§ 6 Vergabeverfahren 

(1) Die Anzahl der im Kalenderjahr zu vergebenden Stipendien wird durch die Vergabekommission 
festgelegt. Die Stipendien werden auf der Homepage der Universität Ulm öffentlich ausgeschrie-
ben. Die Stipendien und die besonderen Zuwendungen werden vom zuständigen Dezernat II Stu-
dium, Lehre und Internationales auf schriftlichen Antrag durch Zuwendungsbescheid bewilligt. 

(2) Bei erstmaliger Bewerbung ist dem Antrag ein Arbeitsplan beizufügen, in dem die Gründe für die 
Wahl des Arbeitsvorhabens darzulegen und neben dem Stand der Vorarbeiten ein Aufriss des 
Themas und ein Zeitplan anzugeben sind. Das Vorliegen der fachlichen Förderungsvorausset-
zungen wird anhand von Gutachten geprüft, die vom Betreuer des Arbeitsvorhabens und einem 
weiteren Hochschullehrer erstattet werden. 

(3) Vor der Entscheidung über eine Weiterbewilligung des Stipendiums ist ein Arbeitsbericht vorzule-
gen, aus dem sich der sachliche und zeitliche Verlauf der bisherigen Arbeit und ein Arbeits- und 
Zeitplan für die Lösung der noch offenen Probleme ergeben. Der Betreuer des Arbeitsvorhabens 
gibt zu dem Arbeitsbericht eine Stellungnahme ab, die die von dem Stipendiaten bisher erbrachte 
Leistung bewertet. Die Vergabekommission kann im Einzelfall das Gutachten eines weiteren 
Hochschullehrers verlangen. 

(4) Der Vorstand des Promotionskollegs hat bei der Vergabe seiner Stipendien das Vorschlagsrecht. 
Die ausgewählten Stipendiaten werden durch die Vergabekommission bestätigt. 

 

§ 7 Vergabekommission 

Als Vergabekommission wird die nach § 3 der Richtlinie der Universität Ulm für die Vergabe von Pro-
motionsstipendien eingerichtete Vergabekommission tätig. § 3 der aktuell geltenden Fassung der 
Richtlinie ist insofern Bestandteil dieser Satzung. 

Anmerkung:   § 3 der aktuell geltenden Fassung der Richtlinie für die Vergabe von  
   Promotionsstipendien (Richtlinie vom 23.02.2011) lautet: 

Der Vergabekommission gehören an 
a) ein Mitglied des Präsidiums, 
b) die Gleichstellungsbeauftragte, 
c) je ein Mitglied der bestehenden Promotions- und Graduiertenkollegs, 
d) 4 Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrer 
e) 2 Mitglieder des akademischen Dienstes 

 

 

 



§ 8 Beginn und Ende der Gewährung 

(1) Die Gewährung der Stipendien beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Zuwendungsbe-
scheid erlassen worden ist. 

(2) Die Gewährung der Stipendien endet vor Ablauf des Bewilligungszeitraums 

1. mit Ablauf des Monats der mündlichen Doktorprüfung, 

2. mit Ablauf des Monats, in dem ein Tatbestand eintritt, der die Förderung nach § 4 ausschließt. 

Erhält der Stipendiat für den Monat, in dem der Tatbestand eintritt, der die Förderung nach § 4 aus-
schließt, Bezüge, eine Vergütung oder eine Förderung für den vollen Monat, endet die Gewährung 
des Stipendiums abweichend von Satz 1 Nr. 2 mit Ablauf des vorherigen Monats. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Ulm in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Ulm zur Durchführung des Lan-
desgraduiertenförderungsgesetzes (LGFG) vom 20.10.2008 außer Kraft. 
 

 

Ulm, 24.10.2011 

gez. 

Prof. Dr. K.J. Ebeling 

- Präsident - 


